[bookmark: Betreff][bookmark: AN]Das Lebensmittelgesetz (LMG) verfolgt vier Ziele:Selbstkontrolle in ausserschulischen Betreuungseinrichtungen und Krippen

· Schutz der Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können;
· den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen;
· die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen.
· Die Information über Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.
Betriebe, die mit Lebensmitteln umgehen, müssen die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen und zu diesem Zweck ein System der Selbstkontrolle einrichten.
Dieses muss unter Berücksichtigung der folgenden vier Grundsätze ausgestaltet sein:
1. alle abgegebenen Lebensmittel müssen einwandfreie Qualität aufweisen.
2. für das Personal sind schriftliche Anweisungen zu erstellen, damit dieses die Lebensmittel unter geeigneten hygienischen Bedingungen handhabt.
3. die Konsumentinnen und Konsumenten dürfen über die Herkunft und Zusammensetzung der Lebensmittel nicht getäuscht werden.
4. die Selbstkontrolle muss dokumentiert werden – insbesondere mittels Kontrollblättern -, um nachzuweisen, dass die Verantwortlichkeiten ordnungsgemäss wahrgenommen werden.
Ausserschulische Betreuungseinrichtungen und Krippen, in denen die den Kindern servierten Mahlzeiten vor Ort zubereitet werden, müssen ihr Selbstkontrollsystem auf die Anforderungen der Leitlinie Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe (GVG-Leitlinie)¹ stützen, der vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) anerkannt ist. Die in dieser Leitlinie beschriebenen Vorschriften und Hinweise stellen das Mindestanforderungsniveau dar, das für diese Art von Tätigkeit gilt.
Für ausserschulische Betreuungseinrichtungen und Krippen, die ihre Mahlzeiten von einem Drittanbieter (Caterer, Restaurant, Gemeinschaftsverpflegung oder Ähnliches) liefern lassen und die Mahlzeiten lediglich an die Kinder abgeben (ohne Zubereitung, ausser der Regeneration und dem Anrichten auf dem Teller), hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) das vorliegende Dokument erstellt. Dieses beschreibt die Mindestanforderungen, die für diese Art von Tätigkeiten gelten.
Der Ablauf zur Erstellung einer Dokumentation der Selbstkontrolle erfolgt in drei Schritten:
a) Durchführung einer Gefahrenanalyse (Seite 2);
b) Ausarbeitung und Einführung schriftlicher Arbeitsanweisungen (Seite 4 bis 6);
c) Durchführung und Dokumentation der Kontrollen (siehe Beispiele auf Seite 7 bis 9).
Gesetzliche Grundlagen und Links:
· Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung: http://www.admin.ch/ch/d/rs/817_02/index.html
· Hygieneverordnung: http://www.admin.ch/ch/d/rs/817_024_1/index.html 
· Fünf Schlüssel zu sicheren Lebensmittel (Poster der WHO in mehreren Sprachen erhältlich): http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-hygiene/5keys-poster/en/.
__________________
1)Diese Leitlinien kann bei GastroSuisse bestellt werden https://gastrosuisse.ch/de/branchenwissen/hygiene-und-lebensmittelsicherheit/selbstkontrollev oder direkt heruntergeladen werden unter https://gastrosuisse.ch/assets/de/branchenwissen/hygiene-und-lebensmittelsicherheit/selbstkontrolle/gastrosuisse-merkblatt-hygiene-verfahrenspraxis-im-gastgewerbe-gvg-hygiene-leitlinie.pdf Unterstützende Ordner zur Umsetzung der Anforderungen der Leitlinie können ebenfalls über die Webseite dieser Verbände bestellt werden.



Anleitung zur Selbstkontrolle
A. Gefahrenanalyse (Beispiel – muss angepasst werden)

	Bereich
	Mögliche Gefahren
	Beispiele

	
1. Personal
	· Unzureichende Hygienekenntnisse und Übertragung von Mikroorganismen
· Übertragung von Krankheiten
	· Personen mit schmutzigen Händen, Personen, die am Arbeitsplatz rauchen, essen oder trinken, kranke Personen (Wunden, Niesen usw.)
· Krankes Personal in der Produktion

	2. Warenannahme
	· Kontamination von ungeschützten oder unverpackten Lebensmitteln
· Verderb der Lebensmittel aufgrund zu hoher Temperaturen
· Verderb der Lebensmittel aufgrund zu tiefer Temperaturen
· Verderb oder Qualitätsverlust aufgrund schlechter Lagerbedingungen
· Unbekannte Herkunft der Lebensmittel, fehlende Rückverfolgbarkeit
	· Beschädigte Verpackungen, Lebensmittel verunreinigt durch Gerüche, Feuchtigkeit, schmutzige Behälter, Tiere, Ungeziefer usw.

· Unterbrechung der Kühlkette, aufgetaute Lebensmittel

· Nicht eingehaltene Warmhaltekette

· Annahme von Produkten mit abgelaufener Haltbarkeit


· Unvollständige oder falsche Angaben (Zusammensetzung, Herkunft usw.)

	
3.  Zubereitung, Abgabe an die Konsumenten und Deklaration
	· Kontamination von ungeschützten Lebensmitteln und Übertragung von Mikroorganismen
· Vermehrung von Mikroorganismen in nicht gekühlten oder aufgetauten Lebensmitteln
· Vergiftung der Konsumenten durch rohe Lebensmittel tierischen Ursprungs
· Kontamination der abgegebenen Lebensmittel
· Täuschung durch unvollständige oder fehlende Angaben
· Allergene

· Ungeeignete Ausrüstungen und Utensilien
· Händewaschen
· Falsche oder unbekannte Deklaration
	· Lebensmittel, die durch Gerüche, Feuchtigkeit, rohe Lebensmittel, Reinigungsmittel, Abfälle usw. verunreinigt werden
· Schmutzige Utensilien

· Unzureichende Trennung zwischen rohen und gekochten Lebensmitteln
· Verderbliche Lebensmittel zu lange ungekühlt gelagert
· Auftauen von Lebensmitteln bei Raumtemperatur
· Abgabe von rohen Eiern, rohem Fleisch oder Rohmilch


· Ungeschützte Lebensmittel (z. B. Speicheltröpfchen), fehlende Utensilien zum Selbstbedienen
· Fehlende oder falsche Deklaration, fehlende Rückverfolgbarkeit

· Mangelnde mündliche Information über mögliche Allergene in den Lebensmitteln
· Schlechter Zustand, schmutzig

· Leere Seifen- oder Einweghandtuchspender
· Parmesan, Schinken beispielsweise
· Allergene

	
	· 
	· 

	4. Lagerung
	· Verderb der Lebensmittel aufgrund zu hoher Temperaturen
· Verderb der Lebensmittel aufgrund zu langer Lagerdauer
· Kontamination ungeschützter Lebensmittel
· Kontamination durch Schädlinge
· Verlust der Rückverfolgbarkeit beim Portionieren oder Umverpacken
	· Verderbliche Lebensmittel bei Raumtemperatur oder unzureichend gekühlt/gefroren gelagert
· Nicht eingehaltenes Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum

· Lebensmittel ohne Schutz gelagert (nicht abgedeckt oder verpackt)

· Mehlwürmer, Nagetiere, Ameisen zum Beispiel
· Verlust von Etiketten, technischen Datenblättern oder Lieferscheinen
· Fehlende Datierung

	5. Abfall-bewirtschaftung
	· Kontamination der Lebensmittel durch Kontakt mit Abfällen
	· Falsche Entsorgung von Speiseresten und Abfällen, ungeeigneter Standort

	6. Räume und Einrichtungen
	· Ungeeignete Räumlichkeiten
· Unzureichende Wasserentnahmestellen
	· Schlechter Zustand, schwer zu reinigen
· Kreuzkontaminationen
· Nur ein Waschbecken für das Händewaschen und die Reinigung von Utensilien




B. Arbeitsanweisungen 
Betriebsbeschrieb (Formular Seite 7)
· Name und Adresse des Betriebs
· Telefon, E-Mail
· Eigentümer, Geschäftsführer, Mieter 
· Verantwortliche Person und Stellvertretung 
· Art und Grösse des Betriebs
· Angebot / Sortiment
· Anzahl Mitarbeitende, die mit Lebensmittel arbeiten
1. Personal
Die verantwortliche Person muss dem Personal die Regeln vermitteln, die es in Bezug auf Hygiene, Dokumentation der Selbstkontrolle und Umgang mit Lebensmitteln einhalten muss (siehe Kontrollblatt Schulung des Personals).
· regelmässig und gründlich die Hände waschen, auf jeden Fall
– vor Arbeitsbeginn,
– nach dem Toilettenbesuch,
– nach einer Unterbrechung (Raucherpause, Mahlzeit usw.),
– nach dem Berühren von rohen oder ungewaschenen Lebensmitteln usw.
· einen Händehygieneposten benutzen, der mit einem Spender für Flüssigseife und Einweghandtüchern ausgestattet ist
· keinen Schmuck tragen (ausser dem Ehering), keine Wunden an Händen oder Armen haben (oder diese jedenfalls abdecken)
· lange Haare müssen zusammengebunden sein / Haarschutz tragen
· saubere und geeignete Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe tragen
· nicht am Arbeitsplatz essen oder rauchen
· sich melden im Falle von Krankheiten, die über Lebensmittel übertragen werden können.
2. Warenannahme
· alle Produkte kontrollieren, bevor sie in die Lagerbereiche oder in die Ausgabe von Lebensmitteln gebracht werden
· Bei der Warenannahme sicherstellen, dass:
· die Lebensmittel von einwandfreier Qualität sind (organoleptische Kontrolle) und verpackt sind
· die Verpackungen sauber und in gutem Zustand sind
· die Temperatur der gekühlten Produkte höchstens 5 °C beträgt und die Temperatur der tiefgefrorenen Produkte mindestens –18 °C
· die Temperatur der warm gelieferten Produkte mindestens 65 °C beträgt
· das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist
· das Produktionsland für Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie für Brot klar angegeben ist
· die Zusammensetzung der gelieferten Lebensmittel bekannt ist – insbesondere in Bezug auf Allergene
3. Zubereitung, Abgabe an die Konsumenten und Deklaration
· Der Zugang zu den Produktionsräumen darf nur auf autorisierte Personen beschränkt sein.
· Arbeitsflächen und Utensilien müssen aus harten, glatten und leicht zu reinigenden Materialien bestehen.
· Ein Reinigungsplan muss erstellt werden, der den zu reinigenden Raum/Gegenstand, das verwendete Produkt, die korrekte Anwendung des Produkts und die Reinigungsfrequenz enthält (siehe Beispiel eines Reinigungsplans unten).
· Arbeitsflächen und Utensilien müssen vor und nach jedem Gebrauch gereinigt und bei Bedarf desinfiziert werden.
· Die Bereiche „sauber“ und „schmutzig“ müssen getrennt werden, um jegliche Kontaminationsrisiken zu vermeiden.
· Es müssen jederzeit leicht zugängliche Handwaschbecken mit Spender für Flüssigseife und Einweghandtücher in den Bereichen vorhanden sein, in denen Lebensmittel verarbeitet werden.
· Die Kerntemperaturen beim Kochen bzw. Regenerieren müssen eingehalten, regelmässig kontrolliert und ein rasches Abkühlen der Lebensmittel gewährleistet werden.
· Bei der Annahme von warm gelieferten Speisen muss die Temperatur vor und während des Services gehalten werden, z. B. mittels leistungsfähiger Bain-Maries. Die Temperaturen sind regelmässig zu kontrollieren.
· Das Auftauen von Lebensmitteln muss immer im Kühlschrank oder sehr schnell erfolgen (Mikrowelle, fliessend kaltes Wasser).
· Speisen auf Basis von rohen Eiern, Rohmilch oder rohem Fleisch sind zu vermeiden.
· Eine Kontamination der Produkte während des Services ist zu vermeiden, z. B. durch Schutzvorrichtungen (Hustenschutz) oder durch direkten Service am Tisch.
· Die Produktionsländer müssen bei Fleisch und Fleischerzeugnissen (nach Tierart getrennt) sowie von Brot auf der Speisekarte oder auf einem Anschlag deklariert werden.
· Die Zusammensetzung der abgegebenen Lebensmittel muss auf Anfrage mitgeteilt werden können (insbesondere Allergene).
4. Lagerung
· alle kühlpflichtigen Lebensmittel bei maximal 5 °C lagern oder gemäss den Angaben des Lieferanten (vgl. Kontrollblatt Temperaturen)
· Tiefkühlprodukte bei mindestens –18 °C lagern (vgl. Kontrollblatt Temperaturen)
· Bei der Eigengefrierung von Lebensmitteln muss das Einfrierdatum angegeben werden.
· Das Einfrieren von Lebensmitteln darf nur vor Ablauf des Verbrauchsdatums erfolgen.
· Beim Auftauen von Lebensmitteln muss das Auftaudatum angegeben werden.
· Alle gelagerten Lebensmittel müssen verpackt sein, entweder mit Frischhaltefolie oder in Behältern mit Deckel.
· Hausverpackte Lebensmittel müssen eindeutig beschriftet sein. Das Verbrauchsdatum ist festzulegen. Die Rückverfolgbarkeit zu den ursprünglichen Lebensmitteln muss gewährleistet sein (z. B. Aufbewahrung der Originaletiketten).
· Alle gelagerten Lebensmittel müssen datiert sein.
· Rohe, nicht verzehrfertige Lebensmittel müssen getrennt von verzehrfertigen Lebensmitteln gelagert werden.
· Reinigungsmittel sowie Medikamente müssen getrennt von Lebensmitteln gelagert werden.
· Eine regelmässige Kontrolle auf Schädlingsbefall muss durchgeführt werden.
5. Abfallbewirtschaftung
· Küchenabfälle und Speisereste laufend entsorgen oder geschützt und kühl lagern.
· Abfalleimer müssen mit einem Verschluss ausgestattet sein.
· Der Standort der Abfalleimer muss so gewählt sein, dass keine nachteiligen Einflüsse auf die Lebensmittel möglich sind.
· Abfalleimer müssen aus den Bereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden, mindestens am Ende jeder täglichen Tätigkeit entfernt werden.
· Die Abfälle müssen gemäss den Angaben in der entsprechenden Broschüre entsorgt werden Entsorgung von tierischen Nebenprodukten und Speiseabfälle | Staat Freiburg.
6. Räume und Einrichtungen
· Ein Thermometer (Einstich- oder Infrarotthermometer) zur Kontrolle bei der Warenlieferung muss zur Verfügung stehen. Die einwandfreie Funktion des Thermometers muss durch den Vergleich mit einem anderen Thermometer überprüft werden.
· Eine jährliche Kontrolle des Zustands der Räumlichkeiten, der Einrichtung, der Ausrüstung und der Utensilien muss durchgeführt und dokumentiert werden.
· Für die Reinigung des Geschirrs muss ein geeigneter Abwaschplatz vorhanden sein
(z. B. Doppelspülbecken oder Spülbecken in Kombination mit einer Geschirrspülmaschine).
· Ein Waschbecken muss ausschliesslich für die Händehygiene reserviert sein.
· Ein Umkleidebereich (separater Raum oder einfacher Schrank) muss vorhanden sein, mit der Möglichkeit, Zivilkleidung und Arbeitskleidung getrennt voneinander aufzubewahren.
· 


Die Gefahrenanalyse, die Arbeitsanweisungen und die Kontrolldokumente müssen auf die spezifischen Tätigkeiten des Betriebs angepasst und gegebenenfalls entsprechend ergänzt werden – und sie müssen jederzeit im Betrieb vorhanden sein.
Das LSVW - Lebensmittelinspektorat steht für weitere Fragen zur Verfügung.

C. Kontrolldokumente (Beispiele – müssen angepasst werden)

	Betriebsbeschrieb

	Name und Adresse des Betriebes
	

	Telefon, E-Mail
	

	Eigentümer, Geschäftsführer, Mieter

	

	Verantwortliche Person
	

	Stellvertreter
	

	Anzahl Hauptmahlzeiten pro Tag (Mittag und Abend)
	

	Produktion im Betrieb (Kuchen, Kompotte usw.)
	

	Anzahl Mitarbeiter/Innen, welche mit Lebensmittel arbeiten
	



	Personalschulung

	Vorname / Name:
	Thema :
	Datum / Visum :

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Temperaturkontrollen
Verantwortliche Person: ……………………………………………………………………
Tägliche Kontrollen der Temperaturen, Aufzeichnungen mindestens 1 x wöchentlich.
Bei Abweichungen muss die verantwortliche Person informiert werden, welche die entsprechenden Massnahmen betreffend den Lebensmittel festlegt!

	Kühlraum
(max. 5°C)
	Kühlschrank Nr. 1
(max. 5°C)
	Kühlschrank Nr. 2
(max 5°C)
	Tiefkühler 
Nr.  1
(max. -18°C)
	Tiefkühler
Nr. 2
(max. - 18°C)
	Datum / Visum
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Inspectorat des denrées alimentaires et objets usuels
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeinspektorat
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T +41 26 305 80 10, F +41 26 305 80 19
www.fr.ch/saav



	Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW
Seite 2 von 8[image: ecusson_seite_2_300.jpg]




—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 
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Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 

Systematische Kontrolle der Warenannahme

Kühlkette : zwischen 0 und 5°C
Warmhalten : > 65°C
Tiefkühlen : < -18°C

	Datum
	Lieferant
	Gelieferte Lebensmittel
	Verpackung
	Lebensmittel
	Datierung
	Temp. [°C]
	Korrekturmassnahmen
	Visum

	
	
	
	Zustand
	Sauberkeit
	Frische
	Deklaration
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Reinigungsplan (Beispiel – muss angepasst werden)


	Kontrollplan der Reinigung
Verantwortliche Person: ……………………………………………………………………
Festlegen was, wann und wie gereinigt wird.

	Was
	Frequenz
	Produkt
	Comment
	Datum
	Visum

	Schneidebretter
	nach jedem Gebrauch
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Bürste
	
	

	Messer und Küchenwerkzeuge
	nach jedem Gebrauch
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Bürste
	
	

	Mikrowellenofen
	täglich
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Putz-lappen
	
	

	Arbeitsflächen
	täglich
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Bürste / Putz-lappen
	
	

	Küchenboden
	täglich
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Scheuertuch

	
	

	Kühleinrichtungen
	wöchentlich
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Putz-lappen
	
	

	Lüftungshaube
	monatlich
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Putz-lappen
	
	

	Küchenschränke aussen
	Bei Bedarf
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Putz-lappen
	
	

	Küchenschränke innen
	halbjährlich
	Name vom Reinigungs-Produkt
	Putz-lappen
	
	




Die Reinungs- und Desinfektionsprodukte müssen gemäss den technischen Datenblätter eingesetzt werden, insbesondere betreffend Dosierungen und Nachspülen (Siehe auch die Informationen auf den Produkte-Etiketten).
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